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Beschlussvorlage Nr. 057/2025 
 
 
Dez/Amt: I / 32. 
Bearbeiter: Walther, Torsten 
Status: öffentlich 
 
Beteiligte Bereiche:  I.,  II. 
 
 
Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 10.06.2025 Vorberatung 
Stadtrat öffentlich 26.06.2025 Beschlussfassung 

 
 

Betreff: 

 

Ausscheiden aus dem Stadtrat der Stadt Heidenau - Feststellung des Vorliegens eines 
wichtigen Grundes für die Beendigung der Stadtratstätigkeit 

 
Beschlusstext: 

 
Der Stadtrat der Stadt Heidenau stellt fest, dass ein wichtiger Grund für die Beendigung der 
Stadtratstätigkeit durch Herrn Mirko Tillack gemäß § 18 Abs. 1 Sächsische Gemeindeordnung 
vorliegt und stellt das Ausscheiden des Herrn Mirko Tillack als Stadtrat der Stadt Heidenau mit 
Wirkung vom 27.06.2025 fest.  
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Erläuterung:  

 
Herr Mirko Tillack wurde bei der Wahl des Stadtrates am 09.06.2024 im Wahlvorschlag der 
CDU als Stadtrat der Stadt Heidenau gewählt.  
 
Nach § 17 Abs. 1 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) sind die Bürger der 
Gemeinde zur Übernahme und Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit verpflichtet.  
 
Eine Ausnahme hiervon lässt die SächsGemO nur zu, wenn ein „wichtiger Grund“ vorliegt. 
Nach § 18 Abs. 1 SächsGemO kann die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit aus 
wichtigem Grund abgelehnt oder die Beendigung dieser Tätigkeit verlangt werden. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Person 
 
1. älter als 65 Jahre ist, 
2. anhaltend krank ist, 
3. zehn Jahre dem Gemeinderat oder Ortschaftsrat angehört oder ein anderes Ehrenamt 

bekleidet hat, 
4. durch die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in seiner Berufs- oder Erwerbstätigkeit 

oder in der Fürsorge für seine Familie erheblich behindert wird, 
5. ein öffentliches Amt ausübt und die oberste Dienstbehörde feststellt, dass die 

ehrenamtliche Tätigkeit hiermit nicht vereinbar ist. 
 
Mit Schreiben vom 24.04.2025 teilte Herr Mirko Tillack mit, dass er durch die Ausübung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadtrat der Stadt Heidenau in seiner beruflichen Tätigkeit 
erheblich behindert wird und dass er das Ehrenamt aufgrund seiner Berufstätigkeit nicht 
vollumfänglich ausüben kann. Er möchte deshalb sein Mandat niederlegen und gemäß § 18 
Abs. 1 Nr. 4 SächsGemO zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Stadtrat der Stadt Heidenau 
zurücktreten.  
 
Auch wenn dies in dem Schreiben vom 24.04.2025 unerwähnt bleibt, kommt hinzu, dass 
Herr Mirko Tillack bereits seit weit mehr als 10 Jahren als Stadtrat der Stadt Heidenau tätig 
ist. Damit liegt bei ihm auch ein wichtiger Grund im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 SächsGemO 
vor.  
 
Ob ein wichtiger Grund für die Beendigung einer ehrenamtlichen Tätigkeit vorliegt, hat nach 
§ 18 Abs. 2 SächsGemO der Stadtrat zu entscheiden. Die Tätigkeit als Stadtrat ist bis zu 
einer Entscheidung über die Geltendmachung des Ablehnungsgrundes weiterzuführen. Die 
Entscheidung wird mit schriftlicher Bekanntgabe an Herrn Mirko Tillack wirksam.  
 
Tritt ein Gewählter nicht in den Stadtrat ein oder scheidet er im Laufe der Wahlperiode aus, 
rückt der als nächste Ersatzperson festgestellte Bewerber nach (§ 34 Abs. 2 SächsGemO).  
 
Für den Wahlvorschlag der CDU wurde als nächste Ersatzperson Herr Georg Wiesner 
festgestellt, der damit als Mitglied des Stadtrates nachrückt. Die öffentliche Verpflichtung des 
Herrn Georg Wiesner nach § 35 Abs. 1 SächsGemO erfolgt dann voraussichtlich in der 
nächsten Sitzung des Stadtrates am 28.08.2025. 
 
Für die Zusammensetzung der Ausschüsse hat die vorstehende Änderung keine 
weitreichenden Auswirkungen. Die Besetzung der Ausschüsse erfolgte im sog. 
Benennungsverfahren, so dass ausschließlich die CDU/FDP-Fraktion mitzuteilen hat, wie 
sich die personellen Zugehörigkeiten in der Besetzung des Verwaltungs- und 
Bauausschusses ändern.   
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Anlage 057/2025-1: Antrag auf Beendigung der Stadtratstätigkeit 
 
 
 
 
 
Bürgermeister 
 
Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des 
Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der 
Vorlage trägt eine Unterschrift! 
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Abstimmungsergebnis Vorlage Nr.: 057/2025 

Gremium (Beratungsfolge) 1. 2.   

Anwesend    

JA-Stimmen    

NEIN-Stimmen    

Enthaltungen     
    

zugestimmt    

abgelehnt     

zurückgestellt     

Weiterleitung ohne Beschluss     

Schriftführer (Unterschrift)    
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